Angaben zum Projekt
Seite1/2 

Angaben zum Projekt
Seite 2/2

Angaben zum Projekt (unterhalb der Schwellenwerte)
1. Arbeitsbeginn und Termine

Arbeitsbeginn:




Arbeitsvollendung:



2. Konventionalstrafe und Garantieleistung, Teuerung

2.1 Konventionalstrafe bei Terminverschiebungen

Bei dieser Ausschreibung ist kein Konventionalstrafverfahren vorgesehen.

 FORMCHECKBOX 

Bei dieser Ausschreibung ist ein Konventionalstrafverfahren vorgesehen.

 FORMCHECKBOX 

Das Konventionalstrafverfahren wird wie folgt geregelt:

Anmerkung:

Die Konventionalstrafe bei Rücktritt von der Offerte wird in Punkt 1.9 der Allgemeinen Bedingungen des Auftraggebers für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge geregelt.

2.2 Garantieleistung

Die Garantieleistung von 10% der Abrechnungssumme ist durch den Auftragnehmer wie folgt zu leisten:

Bankgarantie
 FORMCHECKBOX 

Versicherungsgarantie
 FORMCHECKBOX 

Rückbehalt von 10 Prozent
 FORMCHECKBOX 

2.3 Teuerung

Wenn an dieser Stelle bezüglich der Teuerung keine besonderen Bedingungen definiert sind, so gilt Punkt 1.4 der Allgemeinen Bedingungen des Auftraggebers für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge geregelt.

3. Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien sind in der Reihenfolge ihrer Gewichtung aufgelistet. Das erste Kriterium hat die grösste Gewichtung (Art. 56 Abs. 1 und 2 ÖAWSG). Die Gewichtung der Zuschlagskriterien kann mittels einer Marge angegeben werden, deren grösste Bandbreite angemessen sein muss. Kann die Gewichtung aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, sind die Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben (Art. 56 Abs. 2a ÖAWSG).
Die als Eignungskriterien festgelegten Kriterien können nicht mehr als Zuschlagskriterien verwendet werden, da eine Vermischung von Eignungs- und Zuschlagskriterien unzulässig ist.

Als Zuschlagskriterien sind beispielsweise die in Art. 56 Abs. 2 ÖAWSG aufgelisteten Kriterien zulässig, wie die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann (z.B. bei geistig schöpferischen Dienstleistungen, wie Beratungstätigkeiten oder Architektenleistungen).
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4. Fragen

Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen sind bis zum Freitag, 11. August 2023 beim Auftraggeber schriftlich (z.B. per E-Mail) einzureichen. Die Beantwortung der Fragen wird sämtlichen potentiellen Bewerbern bzw. Offertstellern in anonymisierter Form bis zum Montag, 11. September 2023 schriftlich zugestellt.

5. Abzüge

Die in Punkt 2.2.3 der Allgemeinen Bedingungen des Auftraggebers für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge festgelegten Abzüge sind auf dem Deckblatt der Offerte aufgelistet.

Allfällige, weitere Abzüge, sei dies für Gebühren oder projektbezogene Massnahmen und Aufwendungen sind ebenfalls auf dem Deckblatt der Offerte aufgelistet.
6. Variantenofferten

Variantenofferten sind  FORMDROPDOWN 
.
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